Stellungnahme des BUND

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Gentechnikgesetzes

Referentenentwurf vom 5.4. 2007

Union und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag vom November 2005 darauf verständigt, das Gentechnikgesetz zu novellieren. Ziel sei, die Forschung und Anwendung der Gentechnik in Deutschland zu befördern. Die Union hat dazu im November 2006 Eckpunkte vorgelegt, die Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion haben ihre Vorstellungen am 30. 1. 2007 in einem eigenen Papier veröffentlicht. Die Positionen beider Parteien liegen weit auseinander. Die Union privilegiert Forschungseinrichtungen und Firmen, die Gentech-Pflanzen experimentell erproben sowie Bauern, die sie kommerziell anbauen. Die SPD-Berichterstatter haben dem Schutz der gentechfreien Landwirtschaft oberste Priorität eingeräumt. 
Das vom Kabinett am 28. 2. 2007 beschlossene Eckpunktepapier ist identisch mit dem Entwurf der Union. Der Referentenentwurf vom 5. 4. 2007 setzt den Kabinettsbeschluss sowie außerdem die Entschließung des Bundesrates vom 10. 3. 2006, weitere Anregungen von Länderseite sowie Wünsche und Überlegungen von BürgerInnen und Interessenvertretern – Befürwortern und Kritikern der Gentechnik -(so heißt es in der Begründung, A. Allgemeiner Teil, S. 1) wie folgt um:
Die Kosten für die Sicherung der gentechnikfreien Landwirtschaft werden ignoriert
Der Entwurf sieht „finanzielle Auswirkungen“ nur für den Bund. Diesem entstehe ein höherer Verwaltungsaufwand dadurch, dass das Standortregister geschlossen werde und die registerführende Behörde Anfragen zu beantworten habe (Vorblatt, S. 1). Hingegen führe die Zusammenlegung der beiden Ausschüsse der Zentralen Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS) zu einem Gremium zu einer Senkung der Kosten.
Dass auf die gentechnikfreie Landwirtschaft erhebliche Kosten zukommen, unterschlägt der Entwurf: Analysekosten, um Abnehmern die Gentechnikfreiheit ihrer Ware zu garantieren, Kosten für den Aufbau eigener Logistikketten vom Vertrieb des Saatguts bis zum verarbeiteten Produkt, Kosten, um bisher gemeinsam genutzte Maschinen für den eigenen Betrieb anzuschaffen, um so gentechnische Verunreinigungen durch Verschleppungen sicher ausschließen zu können.
Die SPD hat in ihrem Eckpunktepapier gefordert, dass regelmäßig Tests in dreifachem Sicherheitsabstand durch den Gentech-Anwender durchzuführen seien. („Die gute fachliche Praxis definieren“) Das könnte ein Weg sein, um den Verursachern zumindest die Analysekosten anzulasten.
Fazit: Der Einsatz der Gentechnik verteuert die gentechnikfreie Produktion, und die Kosten tragen nicht etwa die Verursacher, sondern die Betroffenen. Dass der Entwurf diese Ungerechtigkeit nicht einmal erwähnt, zeugt von Ignoranz, Arroganz und Realitätsblindheit.
Der BUND fordert, dass nach dem Verursacherprinzip diejenigen, die Gentechnik einsetzen, die Kosten für die Sicherung der gentechnikfreien Landwirtschaft tragen. 

Der BUND fordert, die beiden Ausschüsse der ZKBS beizubehalten, da zur Beurteilung gentechnischer Arbeiten im geschlossenen System eine deutlich andere Expertise erforderlich ist als zur Beurteilung von Freisetzungen und Inverkehrbringen von GVO. 
Das Standortregister wird geschlossen, Anbau- und Freisetzungsorte werden zum Geheimwissen der Behörden
Der allgemein zugängliche Teil des Standortregisters umfasst bisher „das Grundstück der Freisetzung und des Anbaus sowie die Flächengröße“(GenTG §16a , Absatz 4, Nr. 3 Standortregister) Nach dem „Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Gentechnikgesetzes“ (S. 6f, Punkt 16 d, Absatz 4 Satz 1 Nr. 3) soll nur noch „ die Postleitzahl, die Gemeinde und die Gemarkung der Freisetzungs- oder Anbaufläche sowie deren Größe“ öffentlich zugänglich sein. Damit entfällt die flurstückgenaue Angabe der Flächen, auf denen gentechnisch veränderte Pflanzen wachsen.
Weiter (Entwurf, S. 6f, Punkt 16 e) heißt es: „Die zuständige Bundesoberbehörde erteilt aus dem nicht allgemein zugänglichen Teil des Registers Auskunft über das Grundstück, soweit der Antragsteller ein Interesse darlegt und bei ihm nicht Tatsachen die Vermutung begründen, dass die Auskunftserteilung der Erleichterung der Feldzerstörung dienen soll. Sie erteilt auch Auskunft über die personenbezogenen Daten, soweit der Antragsteller ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht und kein Grund zu den Annnahme besteht, dass der Betroffene ein überwiegend schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Auskunft hat.“ Das heißt: Auskunft über die genaue Lage der Fläche wird auf besonderen Antrag nur dann erteilt, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Die Antragsteller müssen ein Interesse darlegen, sie müssen glaubhaft machen, keine Feldzerstörung im Schilde zu führen, und der Gentech-Landwirt muss damit einverstanden sein. Damit wird allen, die ein Auskunftsersuchen an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit richten, eine kriminelle Absicht unterstellt. Kritikwürdig ist darüber hinaus, dass es keine Frist gibt, innerhalb der die Anfrage bearbeitet sein muss. Zudem kann der Landwirt, der Gentech-Pflanzen ausbringt, die Auskunft verzögern oder verhindern, indem er ein „schutzwürdiges Interesse“ geltend macht. Was das sein soll, ist nicht definiert.
Gegenüber dem geltenden Gentechnikgesetz lockert der Entwurf die Meldefristen für den kommerziellen Anbau (auf S. 6 Punkt 16c, cc) unter nicht näher definierten Umständen: „Folgender Satz … wird angefügt: ‚Wurde die Frist nach Satz 1 [=spätestens drei Monate vor dem Anbau] unverschuldet versäumt, ist die Mitteilung unverzüglich nachzuholen.’“ Was „unverschuldet“ heißt, bleibt unklar. Damit können Gentech-Landwirte, die versäumen, ihren kommerziellen Anbau rechtzeitig zu melden, gentechnisch verändertes Saatgut auch dann ausbringen, wenn sie die Dreimonatsfrist nicht einhalten. 
Teil des Referentenentwurfs ist der „Entwurf einer Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen (Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung –GenTPflEV). Sie verpflichtet Landwirte, die Gentech-Mais anbauen wollen, alle Nachbarn im Umkreis von 225 Metern spätestens drei Monate vor der Aussaat über ihre Pläne zu informieren. (§3 Mitteilungspflicht, S. 5; Anlage 1. Benachbarte Flächen, S. 9) So sehr die aktive Informationspflicht zu begrüßen ist – ob sie eingehalten wird, hängt sehr an entsprechenden Kontrollen. Die Überwachung obliegt den zuständigen Länderbehörden; die kaum über eine entsprechende personelle Ausstattung verfügen dürften. 
Fazit: Wenn im Standortregister in Zukunft nur noch Postleitzahl, Gemeinde, Gemarkung und Größe veröffentlicht werden, wird die Lage der Flächen, auf denen gentechnisch veränderte Pflanzen wachsen, zum Geheimwissen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Auf Landwirte, die ihre Ernten vor gentechnischen Verunreinigungen schützen wollen, kommt ein erheblicher bürokratischer Aufwand zu, ebenso auf Imker, die Gentech-Einträge im Honig vermeiden wollen, auf Pächter und Verpächter von Land, auf Grundstückseigentümer und alle BürgerInnen, die wissen wollen, ob in ihrer Nachbarschaft Gentech-Pflanzen angebaut werden. Der bürokratische Aufwand trifft selbstverständlich auch die zuständige Bundesbehörde, die die Anfragen prüfen und beantworten muss. 

Eine aktive Informationspflicht des Gentech-Bauern wiegt den beschränkten Zugang zum Standortregister nicht auf. Zum einen können von Verunreinigungen selbstverständlich auch Landwirte betroffen sein, deren Felder weiter als 225 Meter vom Genmais-Acker entfernt liegen. Zum anderen entstehen Verunreinigungen nicht allein über Auskreuzungen, sondern auch durch gemeinsame Maschinennutzung, die in einem Radius weit außerhalb von 225 Metern stattfindet. Und es geht nicht allein um Landwirte, die mit wirtschaftlichen Schäden durch den Eintrag von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) rechnen müssen, sondern auch um Imker, Gartenbaubetriebe, Pächter und Verpächter von Land sowie um Grundstückseigentümer.
Die flurstückgenaue Bekanntgabe der Gentech-Anbauorte sei eine Steilvorlage für Feldzerstörungen. Deshalb müsse der Zugang zum Standortregister versperrt werden, lautet die Begründung für die geplante Gesetzesänderung. Dass Transparenz zu einer Zunahme von Feldzerstörungen führt, widerlegt die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen vom 24. 11. 2006. Danach ist ihre Zahl seit 2005, der ersten Anbausaison mit Register, nicht gestiegen, sondern sogar niedriger als in allen Jahren nach 1990, dem Jahr, in dem erstmals Gentech-Pflanzen in Deutschland freigesetzt wurden (Bundestagsdrucksache 16/3570).
Der Ausschluss der Öffentlichkeit von Informationen über die Lage der Gentech-Flächen wird das schlechte Image der Agro-Gentechnik weiter befördern. Ihr wird noch stärker als bisher der Ruf einer Technik anhaften, die von Gentech-Lobbyisten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft heimlich und gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt wird.
Der BUND fordert: Das Standortregister muss wie bisher alle Grundstücke, auf denen Gentech-Pflanzen wachsen, flurstückgenau veröffentlichen.

Forschungsfreisetzungen werden erleichtert, Umweltbedingungen und Bürgerrechte ignoriert
Der „Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung gentechnikrechtlicher Vorschriften“ sieht Verfahrenserleichterungen als Dauerrecht vor, das spare Kosten für Forschungseinrichtungen und Unternehmen (Vorblatt, S. 1) Das heißt konkret: Das so genannte vereinfachte Verfahren (Entwurf, Punkt 6 zu §11) soll zum Standard werden. Damit durchläuft nur noch die erste Freisetzung ein Genehmigungsverfahren inklusive einer Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung, alle anderen werden nur noch nachgemeldet. Eine Prüfung der Umweltbedingungen für die einzelnen Freisetzungsstandorte entfällt, die Öffentlichkeitsbeteiligung ebenso. So können auch die Belange des Naturschutzes, etwa die Nähe zu einem Natura 2000-Gebiet, nicht ausreichend in die Bewertung eines Freisetzungsstandortes eingehen. Forschungseinrichtungen und Unternehmen müssen sich mit den BürgerInnen vor Ort nicht mehr auseinandersetzen (Artikel 2, Änderung der Gentechnik-Anhörungsverordnung, S. 4) 
Fazit: Die Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen zu experimentellen Zwecken wird befördert, auf eine einmal erteilte Genehmigung kann eine beliebig hohe Zahl von Freisetzungen auf verschiedenen Standorten folgen. Auf der Strecke bleiben Umwelt und Bürgerrechte.
Der BUND fordert die Abschaffung vereinfachter Verfahren. Diese ignorieren die Komplexität von Umweltbedingungen und schaffen die Beteiligungsrechte betroffener BürgerInnen vor Ort ab. Damit Umwelteffekte erfasst werden, müssen Freisetzungen grundsätzlich einem Monitoring unterzogen werden.
Die Verpflichtung zur Koexistenz kann durch private Absprachen unterlaufen werden
Im Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Gentechnikgesetzes heißt es (auf S. 7): „§ 16b Abs 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: Er [der Gentech-Anwender] braucht diese Pflicht hinsichtlich der in § 1 Nr. 2 genannten Belange gegenüber einem anderen insoweit nicht zu beachten, als dieser durch Vereinbarung mit ihm auf seinen Schutz verzichtet oder ihm auf Anfrage die für seinen Schutz erforderlichen Auskünfte nicht erteilt hat.“
§1 Nr. 2 des geltenden Gentechnikgesetzes beinhaltet das Koexistenzgebot. Der Entwurf ermöglicht es Gentech-Anbauern, sich mit ihren konventionell wirtschaftenden Nachbarn darauf zu verständigen, keine Koexistenzmaßnahmen zu ergreifen. Davon sind sie auch dann befreit, wenn Nicht-Anwender Auskünfte nicht erteilt haben. 
Das heißt zum einen: Gentech-Bauern und ihre Nachbarn können sich zuungunsten Dritter einigen. Also zuungunsten von Bauern aus ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Nachbarschaft, mit denen sie vielleicht gemeinschaftlich Maschinen nutzen. Oder zuungunsten von Lebensmittelverarbeitern und – händlern, die deren Ernten und daraus gewonnene Produkte kaufen. Sie alle können von gentechnischen Verunreinigungen betroffen sein und erfahren möglicherweise erst durch Tests davon. Denn sie müssen nicht über die Absprachen informiert werden, und über die exakte Information, ob und wo in ihrer Nähe ein Anbau stattfindet, verfügen sie nach einem beschränkten Zugang zum Standortregister auch nicht mehr.

Und das heißt zum anderen: Ein Gentech-Bauer kann sich durch die Behauptung, sein Nachbar habe die „für seinen Schutz erforderlichen Auskünfte“ verweigert, der Pflicht entziehen, Koexistenzmaßnahmen zu ergreifen. Die Pflicht zur Auskunftserteilung regelt der „Entwurf einer Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen (Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung –GenTPflEV) in §4 Anpassungspflicht (S. 5). Danach muss ein als Nachbar definierter Landwirt – also einer, dessen Felder innerhalb der 225-Meter-Zone liegen – antworten, wenn er eine Nachricht über den geplanten Gentech-Anbau erhalten hat. Innerhalb eines Monats hat er mitzuteilen, dass seine „Flächen nicht mit gentechnisch veränderten Pflanzen bestellt werden und welcher Art die Pflanzen angehören.“ Ob und wie sichergestellt wird, dass er die Nachricht des Gentech-Anbauers tatsächlich erhalten hat, bleibt offen. Die GenTPflEV spricht lediglich vom „Zugang“ der Mitteilung, nicht aber darüber, in welcher Form dieser zu erfolgen hat. Von einer schriftlichen Fassung und der Dokumentation des Empfangs durch eine Unterschrift ist nicht die Rede. Diese rechtliche Unklarheit führt dazu, dass künftig die Aussage eines Gentech-Landwirts über ein Nichtverhalten seines Nachbarn genügen dürfte, gesetzliche Regelungen zu ignorieren. Vermutlich steht im Streitfall Aussage gegen Aussage. Von der tatsächlich und vermeintlich verweigerten Auskunft und den Konsequenzen sind wiederum Dritte betroffen. 

Doch nicht nur das Koexistenzgebot des jetzt geltenden Gentechnikgesetzes würde ausgehebelt, sondern auch die Rückverfolgbarkeit, die nach der EU-Verordnung 1830/2003 gewährleistet sein muss.
Der Referentenentwurf geht in Bezug auf private Absprachen über das Eckpunktepapier hinaus. Dort ist nur davon die Rede, dass „der vorgeschriebene Abstand … mit Zustimmung des Nachbarn verringert werden kann.“ (Eckpunktepapier S. 4, Punkt 3 „Die gute fachliche Praxis definieren“) Auch die Begründung (zu Nummer 17, S. 11) erwähnt nur Abstände. Das ist seltsam insofern, als der Gesetzestext diese Einschränkung explizit nicht vornimmt.
Fazit: Private Absprachen zum Aussetzen von Koexistenzmaßnahmen machen nicht nur das Koexistenzgebot des geltenden Gesetzes zu Farce, sondern durch die damit drohende gentechnische Verunreinigung auch die allseits proklamierte Wahlfreiheit der Verbraucher. Zudem wird das Vorsorgeprinzip unterlaufen, wenn die unkontrollierte Verbreitung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) auf diese Weise forciert wird. Sollten sich im Nachhinein trotz erteilter Zulassung negative Effekte zeigen, sind sie kaum mehr rückholbar. Auch eine Verletzung der EU-Verordnung Nr. 1830/2003 über die „Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebens- und Futtermitteln“ läge vor.
Absprachen zu Lasten Dritter, die nicht einmal erfahren, dass Vereinbarungen getroffen wurden, die ihre wirtschaftlichen Belange elementar berühren, widersprechen dem Wesen eines demokratisch verfassten Rechtsstaats. Dasselbe gilt für die behaupteten Auskunftsverweigerungen. Weil das niemand überprüfen kann, sind Landwirte in der Nachbarschaft eines Gentech-Bauern potentielle Opfer von dessen Willkür.
Der BUND fordert, dass die gesetzlich verankerte Pflicht, Koexistenzmaßnahmen zu ergreifen, für Gentech-Bauern ohne Wenn und Aber erhalten bleibt. Private Absprachen darf es nicht geben, ebenso wenig die Möglichkeit, sich wegen angeblich verweigerter Auskunft seines Nachbarn vor den Pflichten der Koexistenz zu drücken.

Der Abstandswert für Gentech-Mais zu herkömmlichem und biologischem Mais soll 150 Meter betragen, eine dauerhafte Verunreinigung der Ernten wird in Kauf genommen
Der „Entwurf einer Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen (Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung –GenTPflEV)“ legt in seiner Anlage im Punkt „Pflanzenartspezifische Vorgaben“ einen Mindestabstand von 150 Metern zwischen dem Rand einer Anbaufläche mit Gentech-Mais und einer solchen mit gentechnisch unveränderten Mais fest. 
Dieser Wert ist viel zu niedrig. Selbst Monsanto empfiehlt Landwirten, die in Deutschland Mon 810-Mais anbauen, 300 Meter Abstand zu biologisch bewirtschafteten Flächen. Die 2006 veröffentlichte Studie des Joint Research Center der EU-Kommission zur Koexistenz rechnet unter bestimmten Bedingungen bei einem Abstand von 1000 Metern mit einer Einkreuzung von 0,31 Prozent. („New case studies on the co-existence of GM and non GM-crops in European agriculture, Joint Research Center, January 2006, S. 102). Die Einkreuzung in Nachbarflächen hängt von zahlreichen Variablen ab wie Windrichtung, Windstärke, Größe der Felder und topographischen Gegebenheiten. GVO-Anteile nehmen nicht linear mit der Entfernung ab, sondern steigen in Entfernungen von 100 – 150 m zur Pollenquelle teilweise sogar an.
Der Entwurf legt keine Abstände zu Saatgutvermehrungsflächen und zu Naturschutzgebieten fest. Das ist fahrlässig.
Fazit: Der Abstandwert von 150 Metern führt dazu, dass dauerhaft Gentech-Einträge in nicht gentechnisch verändertem Mais zu finden sein werden. Damit ist das Schutzgut gentechnikfreie Landwirtschaft abgeschafft. Der im Entwurf festgelegte Wert geht von einer falschen Prämisse aus. Er zielt darauf, die gentechnische Verunreinigung von Ernten auf Werte unterhalb von 0,9 Prozent zu begrenzen. Damit überträgt er den die Kennzeichnung auf jeden Fall auslösenden Schwellenwert von Lebens- und Futtermitteln auf Ernteprodukte. Das ist eine willkürliche Setzung ohne Rechtsgrundlage. 
Zudem gilt der Schwellenwert von 0,9 Prozent für die Kennzeichnung nur dann, wenn die Verunreinigung zufällig und technisch unvermeidbar ist. Wenn der Abstandswert aber so gewählt wird, dass permanent mit GVO-Einträgen zu rechnen ist, diese jedoch durch größere Abstände vermieden werden könnten, dann müssten Ernten mit Verunreinigungen unterhalb von 0,9 Prozent gekennzeichnet werden. 
Der BUND fordert: Die Abstände zwischen Flächen mit und ohne Gentech-Mais müssen so gewählt sein, dass es zu keinem GVO-Eintrag kommt. Nach dem gleichen Maßstab müssen Abstände auch für Saatgutvermehrungsflächen und Naturschutzgebiete festgelegt werden.
Die Haftung soll erst ab 0,9 Prozent greifen, der Großteil der Haftungsfälle nicht entschädigt werden
Bisher liegt kein vollständiger Referentenentwurf für den Teil des Gesetzes vor, der die Haftung regelt. 

Im Begründungsteil findet sich folgender Passus:

„Die Haftungsregelung wird präzisiert. Es wird klargestellt, dass die gesamtschuldnerische Haftung nicht über die von der Rechtsprechung im Zivilrecht allgemein anerkannten Fälle hinausgeht. Voraussetzung ist, dass auf Grundlage der geltenden Beweislastregeln nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls, also insbesondere nach der räumlichen Lage und der Größe der jeweiligen Felder, jeder der Nachbarn die wesentliche Beeinträchtigung verursacht haben kann und sich nur nicht ermitteln lässt, welcher der Nachbarn die wesentliche Beeinträchtigung tatsächlich ganz bzw. zu welchem Anteil verursacht hat.“ (Referentenentwurf, S. 3, Begründung) 
Im Gesetzestext (§36a, Ansprüche bei Nutzungsbeeinträchtigungen (4), S. 58) heißt es in Bezug auf die gesamtschuldnerische Haftung: „Kommen nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der räumlichen Lage und der Größe der jeweiligen Felder,[Ergänzung gegenüber dem geltenden Gesetz] mehrere Nachbarn als Verursacher in Betracht und lässt sich nicht ermitteln, wer von ihnen die Beeinträchtigung durch seine Handlung verursacht hat, so ist jeder für die Beeinträchtigung verantwortlich.“
Das bedeutet: Der geschädigte Landwirt, der nicht zuordnen kann, wer von seinen Gentech-Pflanzen anbauenden Nachbarn die Verunreinigung seiner Ernten verursacht hat und sich deshalb auf die gesamtschuldnerische Haftung beruft, muss für jeden Einzelnen nachweisen, dass dieser nicht als Verursacher in Frage kommt. Damit liegt die Beweislast ausschließlich bei ihm. Zudem scheint eine Begrenzung der Haftung auf die unmittelbaren Nachbarn vorgenommen zu werden.
Weiter heißt es in der Begründung: „Von einer Änderung der Definition der wesentlichen Beeinträchtigung wird abgesehen. Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Nachbarn und seinen Abnehmern, wonach sein Ernteprodukt keine oder deutlich weniger GVO enthält als vom gesetzlichen Schwellenwert toleriert, können kein Anknüpfungspunkt für die Haftung des GVO-Verwenders sein.“ (Referentenentwurf, S. 4, Begründung) Das bedeutet: Der Haftungsfall soll künftig erst dann eintreten, wenn die gentechnische Verunreinigung einer Ernte höher als 0,9 Prozent ist. Da so gut wie alle Abnehmer Ernten verlangen, deren Verunreinigungsgrad deutlich unterhalb von 0,9 Prozent liegt, bliebe der Großteil der Schadensfälle unberücksichtigt. Der Grenzwert von 0,9 Prozent geht an der Realität der Wirtschaftsbeteiligten - Landwirte, Verarbeiter und Händler – völlig vorbei. 
Der Referentenentwurf überträgt den Kennzeichnungsschwellenwert für Lebens- und Futtermittel auf Ernteprodukte. Das ist unzulässig, denn es gibt weder im EU- noch im deutschen Recht einen Schwellenwert für Ernteprodukte, sondern allein für Lebens- und Futtermittel. 
Unter der Überschrift „Haftung“ heißt es weiter: „Keiner besonderen Regelung bedarf der Haftungsumfang. Die verschuldensunabhängige Haftung des GVO-Verwenders erfasst nicht alle mit der GVO-Auskreuzung in irgendeinem Zusammenhang zu bringenden Vermögenseinbußen, sondern ist auf die aus der Grundstücksbeeinträchtigung resultierenden Schäden begrenzt.“ Das bedeutet, dass Gentech-Anbauer, die die Gute Fachliche Praxis nachweislich eingehalten, aber trotzdem einen Schaden verursacht haben, ausschließlich für verunreinigte Ernten in ihrer Nachbarschaft haften. Für Schäden, die dadurch entstehen, dass sich GVO von ihrem Acker in Lebens- oder Futtermitteln wieder finden, müssen sie nicht aufkommen. Damit bleiben betroffene Verarbeiter und Händler ohne Entschädigung, ebenso Landwirte, die von GVO-Einträgen durch gemeinsam genutzte Maschinen betroffen sind.
Fazit: Der Referentenentwurf schränkt die Haftung des geltenden Gentechnikgesetzes massiv ein. Entschädigt werden sollen nur noch Landwirte, deren Ernten einen Grad von mehr als 0,9 Prozent gentechnischer Verunreinigung aufweisen. Wer die gesamtschuldnerische Haftung für sich in Anspruch nehmen will, muss beweisen, dass kein einzelner Nachbar für die Gentech-Einträge verantwortlich ist. Die verschuldensunabhängige Haftung soll sich allein auf Nachbarn beschränken, nicht auf die weitere Betroffene aus der Verarbeitungs- und Handelskette.
Bizarr mutet an, dass bei der Koexistenz private Absprachen möglich sein sollen, bei der Haftung „vertragliche Vereinbarungen“ jedoch untersagt werden. Wo gentechnische Verunreinigungen sich ausbreiten können, strebt der Referentenentwurf Vereinbarungen jenseits des Gesetzes an, da wo sie eingegrenzt werden sollen, akzeptiert der Entwurf keine Vereinbarungen von Wirtschaftsbeteiligten. 
Der BUND fordert, dass Landwirte entschädigt werden, sobald die gentechnische Verunreinigung ihrer Ernten den Schwellenwert von 0,1 Prozent überschreitet. Entschädigt werden müssen auch Verarbeiter und Händler, deren Produkte gentechnische Verunreinigungen aufweisen. Bei der gesamtschuldnerischen Haftung darf es zu keiner Umkehr der Beweislast kommen.
